
~2 9 der Beilagen zu den stenographis~hen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

22. 5. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom über' lich des Arbeiter- und Angestelltenschutzes die 
die staatlich befugten und beeideten Archi- Vorschriften Anwendung, die für die der Ge­
tekten,Ingenieurkonsulenten und Zivil- werheordnung unterliegenden Unternehmungen 

ingenieure (Ziviltechnikergesetz). gelten, insbesondere in voljem Umfang die Be-
Der Nationalrat hat beschlossen: stimmungen des VI. Hauptstückes der Gewerbe­

ordnung. 
Anwendungsbereich. 

§ 1. Die Ausübung des Berufes eines staatlich 
befugten und beeideten Ziviltechniikers (Archi­
tekten, Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieurs) 
nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes bedarf einer 
von der Behörde verliehenen Befugnis. 

Schutz der Berufsbezeichnungen: "Ziviltechniker", 
"Architekt", "Ingenieurkonsulent" und "Zivil-

-ingenieur". 

§ 2. (1) Die Berufsbezeichnungen "Ziviltech­
niker", "Architekt", "Ingenieurkonsulent" und 
"Zivilingenieur" dürfen nur von Personen geführt 
werden, denen eine solche Befugnis verliehen 
wurde. 

(2) Verboten ist auch die Führung von Berufs­
,bezeichnungen, die auf irgend eine Art, insbeson­
dere durch den Hinweis auf eine den Ziviltech­
nikern (Architekten, Ingenieurkonsulenten und 
Zivilingenieuren) vorbehaltene Tätigkeit, den 
Anschein zu erwecken geeignet sind, daß es sich 
um eine Berufsausübung handelt, die an eine 
solche Befugnis, gebunden ist. 

Verpflichtung zur Dienstleistung für den Bund· 
und die Länder. 

Ausnehmung aus der Gewerbeordnung. 

§ 3. (1) Die Architekten, Ingenieurkonsulenten 
und Zivilingenieure sind verpflichtet, für den 
Bund oder das Land, in dem sich der Sitz ihrer 
Kanzlei befindet, alle in ihr Fachgebiet ein­
schlägigen Geschäfte gegen Entlohnung zu über~ 
nehmen. 

(2) Die Tätigkeit der Architekten, Ingenieur­
konsulenten und Zivilingenieure unterliegt nicht 
den ;Bestimmungen. der Gewerbeordnung. Soweit 
diese Ziviltechniker sich dabei einer eigenen Be­
rriebsanlage hedienen, finden auf diese die Be­
stimmungen des II!. Hauptstückes der Gewerbe­
ordnung sinngemäß Anwendung. Desgleichen 
finden auf das Dienst- und Arbeitsverhältnis der 
bei ihnen beschäftigten Personen sowie hinsicht-

Einteilung der Befugnisse. 

§ 4. Ziviltechnikerbefugnisse werden für fol­
gende Fachgebiete verliehen: 

A. für Architekten: Architektur und Hochbau; 

B. für Ingenieurkonsulenten: 
a) Bauwesen, 
b) Maschinenbau, 
c) Schiff- und Schiffsmaschinenbau, 
d) ElektroteChnik, 
e) technische Chemie, 
f) technische Physik, 
g) Gas- und Feuerungstechnik, 
h) Vermessungswesen, 
i) Bergwesen, 
k) Hüttenwesen, 
1) Markscheidewesen, 

m) Landwirtschaft, 
n) Forstwirtschaft; 
0) Kulturtechnik, 
p) Gärungstechnik ; 

C. für Zivilingenieure : 
'a) Hochlbau, 
b) Bauwesen, 
c) Maschinenbau, 
d) Schiff- und Schiffsmaschinenbau, 
e)' Elektrotechnik, 
f) technische Chemie, 
g) technische Physik, 
h) Gas- und Feuerungstechnik, . 
i) Bergwesen, 

k) Hüttenwesen, 
I) Forstwirtschaft, 

m) Kulturtechnik, 
n) Gärungstechnik. 

Inhalt und Umfang der Befugnisse. 

§ 5. (1) Die Architekten, Ingenieurkonsulenten 
und Zivilingenieure sind auf Grund ihrer Be­
fugnisse in allen Zweigen ihres Fachgebietes be­
rechtigt: 
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a) zur Verfassung von Projekten, Plänen, 
/ Leistungsverzeichnissen und Voranschlägen; 

b) zur überwachung und Leitung der Her­
stellung baulicher, technischer und betrieb­
licher Anlagen und Einrichtungen sowie 
deren Abrechnung und Abnahme (Kollau- , 
dierung); 

c) zur laufenden überprüfung und überwa­
chung von maschinellen Anlagen und Be­
trie:bseinrichtungen, Revisionen und Be­
triebskontrollen, sofern nicht durch gesetz­
liche Vorschriften eine besondere Befugnis 
gefordert wird; 

d) zur Beratung und Durchführung von fach­
technischen Untersuchungen und überprü­
fungen aller Art sowie Betriebsrationali-' 
sierungen; 

e)zur .Nbgabe von Gutachten, Schätzungen 
und Berechnungen; 

f) zur fachtechnischen überprüfung der von 
anderer Seite verfaßten schriftlichen oder 
planlichen Unterlagen; 

g) zur berufsmäßigen Vertretung von Parteien 
vor Behörden sowie öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften einschließlich der Verfas­
sung von Eingaben in technischen Angele­
genheiten und zur berufsmäßigen Beratung 
in allen in das Fachgebiet einschlägigen An­
gelegenheiten; 

h) zur Durchführung der mit vorstehenden 
Tätigkeiten zusammenhängenden Messun­
gen. 

(2) Die Berechtigungen umfassen für: 

A. Architekten und Zivilingenieure für Hoch­
bau: Das gesamte Fachgebiet des Hoch:baues, ein­
schließlich der Gestaltung, insbesondere die Bau­
ten öffentlichen und kulturellen Interesses, fer­
ner die mit diesen Bauten in Verbindung stehen­
den anderweitigen baulichen Herstellungen und 
unbeschadet der den Ingenieurkonsulenten und 
Zivilingenieuren für Bauwesen zustehenden wei­
teren Befugnisse auch die Industriehochbauten 
sowie einfache maschinelle und elektrotechnische 
Einrichtungen mit Ausnahme solcher, deren 
Spannungen 250 Volt gegen Erde überschreiten; 
für Architekten außerdem das' FaChgebiet Archi­
tektur, die Aufgaben der Orts- und Landespla­
nung, des Siedlurigs- und Städtebaues sowie die 
Planung sonstiger, das Orts- urid Landschaftsbild 
wesentlich beeinflussende Bauwerke und Anlagen; 

Stand der Katastralmappe oder auf Grund 
von Urkunden und die Mitwirkung bei 

Ider Erneuerung unkenntlich geworden er 
Grenzen, in allen diesen Fällen einschließ-
lich der Vermarkung nach § 845 des All­
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, wei~ 
ters die Verfassung von Lageplänen zur 
grundbücherlichen Abschreibung ganzer 
Grundstücke, Aufschließungspläne für Sied­
lungszwecke und Aufteilungspläne über 
Pachtgründe, Arbeiten, betreffend die Bo­
denforschung und Bodenaufschließungen, 
Mitwirkung an der Landesplanung, agrari­
sche Operationen, Kommassierungen und 
Arrondierungen, Verfassung und Ausflih­
rung von kartographischen, geodätisch­
astronomischen und geophysikalischen Ar­
beiteri, die Auswertung von Erd- und Luft­
bildmessungen, die Ausführung von Erd­
bildmessungen, ferner mit Genehmigung 
des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau die Ausführung von Luft­
bildmessungen und im Einvernehmen mit 
dem Bundesamt für Eich- und Vermes­
sungswesen Arbeiten zur Ausführung von 
katastralen Neuvermessungen unter Ein­
haltung der diesbezüglichen Vorschriften; 

b) Markscheidewesen: das gesamte Fachgebiet 
sowie Schurfarbeiten mit den dazugehören­
den einfachen baulichen und bergbaulichen 
Arbeiten und Vermessungsarbeiten, soweit 
sie mit dem Bergbau unmittelbar zusam­
menhängen, ausgenommen die zur grund­
bücherlichen und katastralen Durchführung 
eines Rechtsgeschäftes erforderlichen Ver­
messungen und ·die Verfassung von Tei­
lungsplänen; 

c) Landwirtschaft: das gesamte Fachgebiet,. 
insbesondere Entwurf, Einrichtung und Be­
wirtschaftung von landwirtschaftlichen Gü­
tern und Industrien, Alpen, Weiden und 
landwirtschaftlichen Nebenbetrieben, die 
Durchführung, von Bodenuntersuchungen 
und Bodenverbesserungen sowie die im Zu­
sammenhang damit stehenden einfachen' 
Wege-, Hoch- und Tiefbauten, Feldbahnen 
und Seilaufzüge für landwirtschaftliche 
Zwecke sowie einfache maschinelle und 
elektrotechnische Einrichtungen, mit Aus­
nahme solcher, deren Spannungen 250 Volt 
gegen Erde überschreiten; 

B. Ingenieurkonsulenten für: 
a) Vermessungswesen: das gesamte Fachgebiet 

ober Tag und, soweit diese Arlbeiten nicht 
mit Arbeiten des Markscheidewesens ge-

C. Ingenieurkonsulenten und Zivilingenieure 
.für: 

. mäß lit. b unmittelbar zusammenhängen, 
auch solche unter Tag, ferner die Verfas­
sung von Teilungsplänen zur katastralen 
und grundbücherlichen Teilung von Grund­
stücken, Grenzermittlungen nach dem 

a) Bauwesen: das gesamte Fachgebiet, insbe­
sondere Straßen-, Wasser-, Brücken-, Tun­
nel-, Eisenbahn-, Seilbahn- und Tiefbauteri, 
konstruktiver· Hochbau Und Industriebau­
ten, ferner die mit diesen Bauten in Ver­
bindung stehenden anderweitigen baulichen 
Herstellungen sowie einfache maschinelle 
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und elektrotechnische Einrichtungen, mit 
Ausnahme solcher, deren Spannungen 
250 Volt gegen Erde überschreiten; 

b) Maschinenbau: das gesamte Fachgebiet so­
wie die damit im Zusammenhang stehen­
den einfachen haulichen Herstellungen und 
elektrotechnischen Einrichtungep., mit Aus­
nahme solcher, deren Spannungen 380 Volt 
gegen Erde überschreiten; 

c) Schiff- und Schiffsmaschinenbau: das ge­
samte Fachgebiet sowie die damit im Zu­
sammenhang stehenden einfachen baulichen 
Herstellungen und elektrotechnischen Ein­
richtungen, mit Ausnahme solcher, deren 
Spannungen 380 Volt gegen Erde über­
schrei ten; 

d) Elektrotechnik: das gesamte Fachgebiet, 
einschließlich Elektrooptik, Elektroakustik 
und Geoelektrik, insbesondere alle Ein­
richtungen zur Erzeugung und Verteilung 
der elektrischen Energie, ferner zur Nach­
richtenübermittlung und BildüJbertragung, 
Niederfrequenz- \lnd Hochfrequenztechnik, 
Blitzschutzanlagen sowie die mit diesen Ar­
beiten im Zusammenhang stehenden ein­
fachen baulichen Herstellungen und ma­
schinellen Einrichtungen; . 

e) technische Chemie: das gesamte Fachgebiet 
sowie die damit im Zusammenhang stehen­
·den einfachen baulichen, maschinellen und 
elektrotechnischen Einrichtungen, mit Aus­
nahme solcher, deren Spannungen 250 Volt 
gegen Erde überschreiten; 

f) technische Physik: das gesamte Fachgebiet, 
einschließlich Elektrootpik und Elektro­
akustik sowie die damit im Zusammenhang 
stehenden einfachen baulichen Herstellun­
gen und maschinellen und elektrotechni­
schen Einrichtungen; 

g) Gas- und Feuerungstechnik: das gesamte 
Fachgebiet sowie die damit im Zusammen­
hang stehenden einfachen baulichen Her­
stellungen, maschinellen, chemischen und 
elektrotechnischen Einrichtungen, mit Aus­
nahme solcher, deren Spannungen 250 Volt 
gegen Erde überschreiten; 

h) Bergwesen: das gesamte Fachgebiet sowie 
die damit im Zusammenhang stehenden 
einfachen baulichen Herstellungen, maschi­
nellen und elektrotechnischen Einrichtun­
gen, mit Ausnahme solcher, deren Span­
nungen 250 Volt gegen Erde überschreiten; 

i) Hüttenwesen: das gesamte Fachgebiet so­
wie die damit im Zusammenhang stehenden 
einfachen baulichen Herstellungen, maschi­
nellen und elektrotechnischen Einrichtun­
gen, mit Ausnahme solcher, deren Span­
nungen 250 Volt gegen Erde üherschreiten; 

k) Forstwirtschaft: das. gesamte Fachgebiet, 
einschließlich Wildbach- und Lawinenver-

3 

bauung, agrarische Operationen mit beson­
derer Berücksichtigung der Waldzusam­
menlegungen, die damit in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden einfachen Stra­
ßen-, Wasser~, Brücken-, Hoch- und Tief­
bauten, Seilaufzüge und Waldbahnen für 
forstwirtschaftliche Zwecke, sowie die Be­
schaffung ·der Unterlagen für die Richtig­
stellung des Grundbuches und Grundkata­
sters, jedoch mit Ausnahme der zur grund­
bücherlichen und katastralen Durchführung 
eines Rechtsgeschäftes erforderlichen Ver­
messungen und der Verfassung von Tei-

·lungsplänen, die Neuaufstellung und über­
prüfung von Forstplänen sowie einfache, 
maschinelle und elektrotechnische Einrich­
tungen, mit Ausnahme solcher, deren Span­
nungen 250 Volt gegen Erde überschreiten; 

1) Kulturtechnik: das gesamte Fachgebiet, ins­
besondere Bodenmeliorationen und die da­
mit im Zusammenhang stehenden Boden­
untersuchungen, agrarische Operationen, 
einschließlich der Beschaffung der Unter­
lagen für die Richtigstellung des Grund­
buches und Grundkatasters, jedoch mit 
Ausnahme der grundbuch- und kataster­
mäßigen Durchführung, Wasserversor­
gungs- und Kanalisationsanlagen, Aibwasser­
verwertungsanlagen, Wasserbauten, mit 
Ausnahme der Verkehrswasserbautt!n und 
des Baues von Großkraftanlagen, Straßen­
und Güterwegebauten und die mit kultur­
technischen Arbeiten in unmittelbarem Zu­
sammenhang stehenden Brücken-, Hoch-, 
Tief-, Schlepp- und Seilbahnbauten sowie 
einfache maschinelle und elektrotechnische 
Einrichtungen, mit Ausnahme solcher, 
deren Spannungen 250 Volt . gegen Erde 
überschreiten; 

m) Gärungstechni:k: das gesamte Fachgebiet 
sowie die damit im Zusammenhang stehen­
den einfachen maschinellen und elektro­
technischen Einrichtungen, mit Ausnahme 
solcher, deren Spannungen 250 Volt gegen 
Erde überschreiten. 

. \ . 
(3) Zivilingenieure sind überdies im Rahmen 

ihrer Fachgebiete (Abs. 2) zu einer ausführenden 
Tätigkeit berechtigt. Die Zivilingenieure für Bau­
wesen sind auch zur AusfÜhrung von Hochbauten 
berechtigt. . 

(4) Für alle Zivilingenieure gelten hei ihrer 
ausführenden Tätigkeit sinngemäß die Beschrän­
kungen, die für Baumeister hinsichtlich der Ver­
wendung von befugten Gewerbeinhabern, ins­
besondere nach den Bestimmungen des Bau­
gewerbegesetzes, RGBl. Nr. 193/1893, bestehen. 

Weitere Befugnisse. 

§ 6. (1) Die von den Architekten, Ingenieur­
konsulenten und Zivilingenieuren innerhalb ihres 
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Berechtigungsumfanges in der vorgeschriebenen 
Form über die von ihnen vollzogenen Akte 
errichteten Urkunden, wie Gutachten, Berech­
nungen, Pläne, Zeugnisse, sind öffentliche Urkun­
den (§§ 292 und 293 Abs. 1 ZPO.) und werden 
von den Verwaltungsbehörden in derselben 
Weise angesehen, als wenn dieselben von behörd­
lichen Organen ausgefertigt wären. Diese Ur­
kundeneisetzen nicht amtliche Gutachten, die 
auf Grund bestehender gesetzlicher Vorschriften 
einzuholen sind. Insbesondere kann auf Grund­
lage der von den Ziviltechnikern im Rahmen 
ihres Fachgebietes unterfertigten Pläne die be~ 
hördliche ;Baubewilligung erteilt werden. . 

(2) U nbeschadet der den Gewerbetreibenden 
,zustehenden Befugnisse sind zur freiberuflichen 
und entgeltlichen Ausführung der nachstehen­
den Aufgaben allein berechtigt: 

a) die Architekten zum Entwurf, zur Ober­
leitung und überwachung der Ausführung 
von Projekten ihres Fachgebietes, insbeson­
dere von Monumentalbauten, Theatern, 
Festhallen, Ausstellungsgebäuden, Museen­
bauten, Kirchen, Schulen und Spitälern des 
Bundes, der Länder und der Gemeinden, 
sofern sie vom künstlerischen, kulturellen 
oder vom sozialen Standpunkt von Bedeu~ 
tung sind, ferner zur Verfassung von 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen; 

b) die Ingenieurkonsulenten für Bauwesen" für 
Maschinenlbau, für Schiff- und Schiffsma­
schinenbau, für Elektrotechnik, für tech­
nische Chemie, für technische Physik, für 
Gas- und Feuerungstechnik, für Bergwesen, 
für Hüttenwesen und für Gärungstechnik 
zum Entwurf, zur Oberleitung und zur 
überwachung der Ausführung von Projek­
ten ihres Fachgebietes; 

c) die Ingenieurkonsulenten für Vermessungs­
wesen zur Verfassung von Teilungsplänen 
zur katastralen und grundbücherlichen. 
Teilung von Grundstücken und von Lage· 
plänen, zur grundbücherlichen Abschrei­
bung ganzer Grundstücke, zu Grenzermitt­
lungen nach dem Stande der Katastral­
mappe oder auf Grund von Urk1.l;nden, ein­
schließlich Vermarkungen und Verfassung 
von Plänen zur Bekanntgabe von Flucht­
linien; 

d) die Ingenieurkonsulenten für Markscheide­
wesenzur Vermarkung von Bergwerks­
maßen, zur Erneuerung der Grenzzeichen 
und der Grenzbestimmung in der Grube. 

(3) Die in Abs. 2 lit. aund b angeführten wei­
teren Berechtigungen gelten auch für die Zivil­
ingenieure hinsichtlich ihrer Fachgebiete. 

Erfordernisse für die Erlangung der Befugnisse. 

§ 7. (1) Zur Erlangung einer Befugnis sind er­
forderlich: 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) ein in staatslbürgerlicher und sittlicher Be­

ziehung einwandfreier Lebenswandel, 
c) die entsprechende fachliche Befähigung. 

(2) Von der Verleihung einer Befugnis sind 
ausgeschlossen Personen: 

a) denen auf Grund gesetzlicher Bestimmun­
gen die Berufsausübung untersagt ist, 

b) die in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkt 
sind oder über deren Vermögen der Kon­
kurs anhängig ist, 

c) denen die Befugnis aberkannt wurde, die 
aus dem öffentlichen Dienst auf Grund 
eines Disziplinarerkenntnisses entlassen 
wurden oder die während eines anhängigen 
Disziplinarverfahrens aus dem öffentlichen 
Dienst ausgetreten sind. Dies gilt jedoch 
nicht für die Fälle, in denen die Befugnis 
lediglich wegen Mangels der V oraussetzun­
gen für ihre Verleihung aberkannt wurde 
(§ 22 Abs. 2 lit. a). 

(3) Von der Verleihung der Befugnis eines 
Architekten und Ingenieurkonsulenten ist aus­
geschlossen, wer eine Berechtigung zur gewerbs­
mäßigen Ausführung von einschlägigen Arbeiten 
aus dem angestrebten Fachgebiet besitzt. 

Befähigungsnachweis. 

§ 8. Die nach § 7 Abs. 1 lit. c erforderliche 
Befähigung ist nachzuweisen durch: 

a) die Zurücklegung der Fachstudien, 
b) die praktische Betätigung in der vorge­

schriebenen Art und Dauer, 
c) die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung. 

Studiennachweis: 

§ 9., (1) Die Zurücklegung der Fachstudien ist 
nachzuweisen: 

a) für das Fachgebiet Architektur durch die 
erfolgreiche Ablegung der abschließenden 
Staats(Diplom)prüfung der Studienrichtung 
Architektur an einer Technischen Hoch­
schule oder durch die Absolvierung einer 
im ordentlichen Studiengang zurückgeleg­
ten Meisterschule für Architektur an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien 
oder einer Meisterklasse für Architektur 
an der Akademie für angewandte Kunst in 
Wien; 

b) für das Fachgebiet Hochbau durch die er­
folgreiche Ablegung der abschließenden 
Staats(Diplom)prüfung der Studienrichtung 
Architektur an einer Technischen Hoch-
schule; , 

c) für die Fachgebiete: Bauwesen, Maschinen­
bau, Schiff- und Schiffsmaschinenbau, Elek­
trotechnik, technische Chemie, technische 
Physik, Gas- und Feuerungstechnik und 
Vermessungswesen durch 'die erfolgreiche 
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Ablegung der abschließenden Staats- Praktische Betätigung. 
(Diplom)prüfung der betreffenden Studien- § 10. (1) Die praktische Betätigung kann ent-
richtung einer Technisch·en Hochschule; weder im inländischen öffentlichen oder im 

d) für die Fachgebiete Bergwesen, Hütten-, D' "ck 1 
d M k ' h 'cl d h d' pnvaten Ienst zurü' ge egt werden und muß 

wesen un ar sc el ewesen urc Ie er-, 'd' f" d b' , f 
f 1 'h AbI d b chI' ß d 'geeIgnet sem, Ie ur as Fachge let er ordcr-
o grelc e egung er a S le en en l'ch k . cl K' , 1 S' 

S (D ' 1 ) "f d b ff dIen pra tIS len enntmsse zu vermItte n. le 
taats Ip om pru ung er etre en en ß' Z" , d f" f J 1 

F ch ' h d M "h H h mu eIne elt von mm estens un a Hen um-
a nc tung er ontamstIsc en oc - r cl h Ab cl11 ß d "ß § 9 schule; lass~n un nac , s u" er gema vor~e-

e) f" d' F h b' L d" eh f F schnebenen StudIen zuruckgelegt worden sem. 
ur Ie ac ge Iete an WIrts a t, orst- S' , d h 1 b .. d' Z . d' 
, cl1 f K 1 cl 'k d G" Ie 1st urc g au wur Ige eugmsse un eme 

WIrts a t, u turte 1m un arungs-, h . D 11 d A d D d 
cl1 'k d cl d' f 1 'cl1 AbI emge ende arste ung er rt un auer er 

te m ~r 1 Ie·er 0 greI, e ~,gung Betätigung nacl1zuweisen. 
der, abscl1heßenden Staats(DIplom)prufung 
der betreffenden Studienrichtung der Hocl1- (2) Von der praktischen Betätigung müssen 
scl1ule für Bodenkultur. entfallen bei Bewerbern um die Befugnis: 

(2) Außerdem gilt der Studiennachweis als er- a) eines Architekten, eines Zivilingenieurs für 
bracht: Hochbau, eines Ingenieurkonsulenten oder 

a) für das Facl1gebiet Gas- und Feuerungs- Zivilingenieurs für Bauwesen oder für 
tecl1nik durch die erfolgreiche Ablegung der Kulturtecl1nik mindestens zwei Jahre auf 
abschließenden Staatsprüfung der Fach- eine praktische Betätigung auf Baustellen; 
ricl1tung Hüttenwesen an der Montanisti- b) eines Ingenieurkonsulenten oder Zivil-
schen Hochscl1ule, ferner der abscl1ließen- ingenieurs für Mascl1inenbau, für Schiff-
den Staatsprüfung der Studienrichtung und Schiffsmascl1inenbau oder für Elektro-
techniscl1e Chemie oder Mascl1inenbau, tecl1nik mindestens zwei Jahre auf eine 
wenn zur Zeit der Ablegung dieser Prüfung praktiscl1e Betätigung beim Bau oder Be-
an der betreffenden Technischen Hoch- trieb; bei Bewerbern um die Befugnis eines 
scl1ule keine eigene Unterabteilung für Gas- Ingenieurkonsulenten oder Zivilingenieurs 
und Feuerungstecl1nik bestanden hat; für Elektrotechnik muß mindestens ein Jahr 

b) für das Fachge~iet tecllniscl1e Physik durcl1 der prakti,schen Betätigung auf dem Gebiet 
die erfolgreiche Ablegung der abschließen- von Hocl1spannungsanlagen geleistet wor:' 
den Staatsprüfung der Studienrichtung , den sein; . 
Elektrotecl1nik oder Mascl1inenbau, wenn c) eines Ingenieurkonsulenten für Vermes-
zur Zeit der Ablegung dieser Prüfung an sungswesen mindestens zwei Jahre auf eine 
der betretfenden Hochschule keine eigene praktische Betätigung auf dem Gebiet der 
Abteilung für technische Physik bestanden Vermessung von Grundteilungen sowie die 
ha:t; Verfassung von Teilungsplänen zur kata-

c) für das Facl1gebiet Vermessungswesen durcl1 stralen und grundbüchet:lichen Teilung von 
die erfolgreiche Ablegung der abschließen- Grundstücken; 
den Staatsprüfung am früheren geodäti- d) eines Ingenieurkonsulenten oder Zivil-
scl1en Kurs einer Teclmiscl1en Hochscl1ule. ingenieurs für Forstwirtschaft mindestens 

(3) Die Zurücklegung der Fachstudien kann zwei Jahre auf eine praktiscl1e Betätigung 
ß als Wirtscl1aftsführer eines forstlicl1en Be-au erdem nachgewiesen werden: 
a) für die Facl1grilppen tecl1nische Physik oder triebes, der durch Gesetz oder Ver~rdnung 

techniscl1e Chemie durcl1 die Erlangung des zur Bestellung eines forstlicl1en Wirtscl1afts-
Doktorates an der philosophiscl1en Fakul- führers verpflichtet war, oder in Betrieben, 
tät (Physik oder Chemie) einer Univer- die solchen gleicl1zustellen sind, oder als 

Assistent eines solchen forstlichen Wirt­sität; 
scl1aftsführers. b) für die Fachgruppe Gärungstechnik durch 

ein Zeugnis über die Ablegung der ab­
scl1ließenden Staats(Diplom)prüfung der 
Studienricl1tung technische Chemie einer 
Techniscl1en Hocl1schule oder durch die Er­
langung des Doktorates an' de~ philosophi­
schen Fakultät (Chemie) einer Universität. 

(4) Ausländische Zeugnisse bedürfen zur Fest­
stellung der Gleicl1wertigkeit als Studiennacl1weis 
für die Erlangung einer Befugnis mit den Zeug­
nissen der im Abs. 1 bis 3 genannten Hochschul­
institute der Anerkennung (Nostrifizierung) 
durcl1 das Bundesministerium für Unterricht. 

(3) Als praktiscl1e Betätigung gemäß Abs. 1 
wird nach Abzug von zwei Jahren die Lehr­
tätigkeit im einscl1lägigen Fachgebiet an Hocl1-
schulen tecl1nischer Richtung, zur Erlangung der 
Befugnis eines Architekten die Lehrtätigkeit an 
einer Meisterscl1ule für Architektur an der 
Akademie der bildenden Künste oder einer 
Meisterklasse an der Akademie für angewandte 
Kunst angerecl1net. 

(4) Eine im Ausland zurückgelegte Praxis kann 
dann angerechnet werden,' wenn von der ge­
samten nachzuweisenden praktischen Betätigung 
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mindestens zwel Jahre im Inland zurückgelegt 
wurden. 

Prüfung. 

§ 11. (1) Die Prüfung (§ 8 lit. c) kann nach 
Abschluß der Studien und nach Ablauf von drei 
Jahren der Praxis abgelegt werden, wenn die Vor­
aussetzungen des § 10 Abs. 2 zur Hälfte erfüllt 
und die allgemeinen Erfordernisse gemäß § 7 
Abs. 1 gegeben sind und Ausschließungsgründe 
gemäß § 7 Abs. 2 nicht vorliegen. 

(2) Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist 
unter Anschluß der vorgeschriebenen Nachweise 
bei der Ingenieurkammer einzureichen, in deren 
Bereich der Bewerber seinen Wohnsitz hat. Diese 
hat unter Anschluß eines Gutachtens das An­
suchen innerhalb von acht ,Wochen im Wege des 
Landeshauptmannes dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau vorzulegen, welches 
über die Zulassung entscheidet und die Zuwei­
sung zu einer Prüfungskommission verfügt. 

(3) Die Prüfung hat sich auf folgende Gebiete 
zu erstrecken: 

a) Volkswirtschaftslehre, 
b) Österreichisches Verwaltungsrecht, 
c) die für das Fachgebiet geltenden rechtlichen 

und fachlichen Vorschriften, 
d) die Vorschriften über Standesangelegen­

heiten und Berufsfragen. 

(4) Befreit von den Prüfungsgegenständen ge­
mäß Abs. 3 lit. abis c sind Professoren und 
Dozenten jener praktischen Fächer, die Gegen­
stand der Staatsprüfung an Hochschulen tech­
nischer' Richtung sind, sowie die Leiter einer 
'Meisterschule für Architektur an der Akademie 
der. bildenden Künste oder einer Meisterklasse 
für Architektur an der Akademie für angewandte 
Kunst. Weiters sind im gleichen Umfang befreit 
nach einer mindestens zehnjährigen praktischen 
Betätigung in dem Fachgebiet bei Nachweis: 

a) der Bundes(Staats)baudienstprüfung, der 
Prüfung für' den höheren technischen 
Dienst oder der Fachprüfung für den höhe­
ren Arbeitsinspektionsdienst die Bewerber 
um die Befugnis eines Architekten, eines 
Zivilingenieurs für Hochbau, eines In-

,genieurkonsulenten oder Zivil ingenieurs 
für Bauwesen, Maschinenbau, Elektrotech­
nik, technische Chemie, Kulturtechnik und 
Landwirtschaft; . 

ib) der Fachprüfung für den höheren .Bundes­
vermessungsdienst 'die Bewerber um die 
Befugnis eines Ingenieurkonsulenten für 
Vermessungswesen; 

c) der Prüfung für den höheren technisdlcn 
Agrardienst die Bewerber um die Befugnis 
eines Ingenieurkonsulenten für Landwirt­
schaft oder eines Ingenieurkonsulenten oder 
Zivilingenieurs für Kulturt~chnik; 

d) der Staatsprüfung für den höheren Forst­
verwaltungsdienst die Bewerber um die 
Befugnis eines Ingenieurkonsulenten oder 
Zivilingenieurs für Forstwirtschaft. 

(5) Befreit von den Prüfungsgegenständen ge­
mäß -Abs. 3 lit. a und b sind Bewerber, die durch 
ein HQchschulzeugnis die erfolgreiche Ablegung 
einer Prüfung über diese Prüfungsgegenstände 
nachweisen. 

Prüfungskommissionen und Prüfungsordnung. 

§ 12. (1) Zur Abhaltung der Prüfung gemäß § 8 
lit. c werden vom Bundesminister für Handel 
und Wiederaufbau staatliche Prüfungskommis­
sionen beim Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau für die Dauer von fünf Jahren für 
jedes Fachgebiet bestellt. 

(2) Jede dieser Prüfungskommissionen besteht 
aus einem Beamten des höheren Dienstes einer 
fachtechnischen Richtung ils Vorsitzenden, fer­
ner aus einem rechtskundigen Beamten und 
einem Beamten des höheren Dienstes einer fach­
technischen Richtung sowie aus zwei ihre Befug­
nisse ausübenden Architekten, Ingenieurkonsu­
lenten oder Zivilingenieuren de~ den Gegenstand 
der Prüfung bildenden oder eines verwandten 
Fachgebietes, von denen einer Professor oder 
Dozent einer Hochschule tedlllischer Richtung 
sein soll, der zweite von den Ingenieurkammern 
vorzusdllagen ist. Der Professor oder Dozent 
wird jeweils vom Bundesministerium für Unter­
richt ernannt. 

(3) D~r Bundesminister für Handel und Wieder­
aufbau kann den Landeshauptmann mit der 
Durchführung der Ziviltechnikerprüfung be­
trauen. Die Prüfungskommissäre der Prüfungs­
kommissionen sind vom Bundesminister für 
Handel und Wiederaufbau zu bestellen. 

(4) Die Einzelheiten der Prüfung und die Be­
stimmungen über das Prüfungsverfahren hin­
sichtlich der Beschlußfähigkeit der Prüfungs­
kommission sind durch Verordnung festzu­
s,etzen. 

(5) DiePrüfungsgebühren sind in einer dem 
Prüfungsumfang, dem Zeitaufwand und dem mit 
der Prüfung verbundenen Sachaufwand ent­
sprechenden Höhe durch Verordnung festzu­
setzen. 

§ 13. (1) Die Prüfung ist mündlich und öffent­
lich vorzunehmen. 

(2) Die Beurteilung des Ergebnisses der Prüfung 
wird durch Stimmenmehrheit ermittelt. 

(3) Das Ergebnis hat zum Ausdruck zu bringen, 
ob der Geprüfte als "befähigt" oder. "nicht be­
fähigt" erkannt wurde. 

(4) Gegen den Beschluß der Prüfungskommis­
sion ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 14. (1) Die Prüfung kann einmal wiederholt 
werden. 

\ 
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(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfung 
kann vom Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau bewiligt werden, wenn besonders 
berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen 
und die Prüfungskommission sich nicht ausdrück­
lich dagegen ausgesprochen hat. 

Verleihung der Befugnis. 

§ 15. (1) Die Befugnis wird über Ansuchen vom 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau nach Anhörung der Ingenieurkammer und 
des Landeshauptmannes für einen bestimmten 
Sitz der Kanzlei verliehen. 

(2) Bewerber um die Verleihung einer Befugnis 
haben ihr Ansuchen :bei der Ingenieurkammer, 
in deren Bereich der Sitz der Kanzlei begehrt 
wird, unter Anschluß der erforderlichen Unter­
lagen einzureichen. Die Ingenieurkammer hat das 
Ansuchen binnen drei Monaten mit einer Begut­
achtung an den nach dem angestrebten Sitz der 
Kanzlei zustän.digen Landeshauptmann zur Vor­
lage an das' Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau weiterzuleiten. 

(3) Jede Verleihung einer Befugnis ist dem 
Landeshauptmann und der Ingenieurkammer 
zur Kenntnis zu bringen. 

Übergang zu einer anderen Befugnis. 

§' 16. (1) Auf Grund bloßer Anmeldung beim 
zuständigen Landeshauptmann können über­
gehen: 

1. Architekten, die den Studiennachweis durch 
Zeugnisse einer Technischen Hochschul~ (§ 9 
Abs. 1 lit. a) erbracht haben, zur Ausübung der 
Befugnis eines Zivilingenieurs für Hochbau; 

2. Zivilingenieure für Hochbau, die den Stu­
diennachweis durch das Zeugnis einer inländischen 
Technischen Hochschule spätestens aus dem 
Jahre 1931/32 über die Ablegung der 11. Staats­
prüfung aus dem Hochbaufach erbracht haben, 
zur Ausübung der Befugnis eines Architekten; . 

3. Ingenieurkonsulenten zur Ausübung der 
Befugnis eines Zivilingenieurs auf demselben 
Fachgebiet (§ 4 C); 

4. Zivilingenieure zur Ausübung der Befugnis 
eines Ingenieurkonsulenten auf demselben Fach­
gebiet (§ 4 B). 

(2) Die Anmeldung wird erst nach Ablauf eines 
Jahres wirksam. Sie kann vom Ziviltechniker in 
dieser Zeit auch widerrufen werden. 

(3) Der Landeshauptmann hat jede Anmeldung, 
sobald sie nach Abs. 2 wirksam geworden ist, 
dem Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau und der zuständigen Ingenieurkammer 
bekanntzugeben. 

§ 17. Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann bei Bewerbern um die Be­
fugnis eines Ingenieurkonsulenten oder Zivil-

D 

.7 

ingenieurs in Ausnahmefällen, in denen Studien 
und Praxis nicht auf dem gleichen Fachgebiet 
zurückgelegt wurden, auf Grund einer Stellung­
nahme der örtlich zuständigen Ingenieurkammer 
die Befugnis für jenes Fachgebiet, in welchem der 
Befugnisbewerber den Anforderungen am besten 
entspricht, verleihen, wenn die Dauer der für 
das angestrebte Fachgebiet nachzuweisenden 
Praxis mindestens acht Jahre beträgt. 

Eidesablegung. 

§ 18. (1) Die Architekten, Ingenieurkonsulenten 
und Zivilingenieure sind zur gewissenhaften 
Führung und zur strengsten Verschwiegenheit in 
Angelegenheiten ihrer Betätigung eidlich zu ver-. 
pflichten. Vor Ablegung des Eides darf die Be­
fugnis nicht ausgeübt werden. 

- (2) Der Eid ist beim Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau oder bei einem von 
diesem zur Eidesabnahme ermächtigten Landes­
hauptmann mit nachstehender Eidesformel zu 
leisten: 

"Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, 
einen feierlichen Eid, daß ich der Republik 
österreich treu sein, alle Gesetze und die für 
meinen Wirkungskreis gültigen Vorschriften 
unverbrüchlich einhalten, die Pflichten meines 
Berufes gewissenhaft erfüllen, die mir ~nver­
trauten Angelegenheiten nach bestem Wissen und 
Gewissen besorgen und die gebotene Verpflich­
tung zur Verschwiegenheit strenge :beobachten 
werde. So wahr mir Gott helfe!" 

(3) Beim Eid .Konfessionsloser hat die An­
rufung Gottes zu entfallen. 

(4) Eine amtliche Ausfertigung über den abge­
legten Eid ist dem Befugnisinhaber auszuhän­
digen. 

(5) Der Eid ist binnen sechs Monaten nach 
Verleihung der Befugnis abzulegen. Vor Able­
gung des Eides muß eine Bestätigung der 
Ingenieurkammer über die Bezahlung der vor­
geschriebenen Einverleibungsgebühr vorgewiesen 
werden. 

(6) Die Eidesablegung ist auf dem Verleihungs­
bescheid zu bestätigen und vom Landeshaupt­
mann und der Ingenieurkammer in Vormerkung 
zu nehmen. 

(7) Der wesentliche Inhalt des Verleihungsbe­
scheides, der Tag der' Eidesablegung und der 
Sitz der Kanzlei sind auf Kosten des Architekten, 
Ingenieurkonsulenten oder Zivilingenieurs durch 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" und 
durch den Landeshauptmann im Amtsblatt des 
in Betracht kommenden Bundeslandes zu ver­
lautbaren, ferner dem für den Sitz der Kanzlei 
zuständigen Landesgericht und Finanzamt sowie 
bei Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 
dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 

229 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 16

www.parlament.gv.at



· , 8 

und bei Befugnissen der Fachgebiete Bergwesen, 
Hüttenwesen und Markscheidewesen der Ober­
sten Bergbehi?rde bekanntzugeben. 

Unvereinbarkeit und Ruhen der Befugnis. 

§ 19. (1) Den Architekten, Ingenieurkonsulen­
ten und Zivilingenieuren ist jede Tätigkeit unter­
sagt, wdche mit der Ehre und Würde des Standes 
unvereinbar ist oder durch welche die Vertrauens­
würdigkeit bei der Führung ihrer Geschäfte oder 
die Glaubwürdigkeit ihrer urkundlichen Aus­
fertigungen erschüttert werden kann. 

(2) überprüfungen und Beurkundungen dürfen 
nicht in eigenen oder in solchen Sachen vorge­
nommen werden, an denen die Ehefrau, ein Ver­
wandter oder Verschwägerter in auf- oder ab­
steigender Linie, ein Geschwisterkind oder eine 
Person beteiligt ist, die .noch näher verwandt 
oder im gleichen Grad verschwägert ist. Ebenso 
dürfen Beurkundungen nicht vorgenommen wer­
den in Sachen der Wahl- oder Pflegeeltern, Wahl­
oder Pflegekinder sowie eines Mündels oder 
Pflegebefohlenen. 

{3) Die Befugnis emes Architekten oder 
Ingenieurkonsulenten darf während der Dauer 
eines privaten Dienstverhältnisses nicht ausgeübt 
werden. 

(4) Die Befugnis eines Ingenieurkonsulenten 
oder Zivilingenieurs darf während der Dauer. 

.eines öffentlichen Dienstverhältnisses des Dienst­
standes weder verliehen noch ausgeübt werden. 
Die Befugnis eines Architekten darf - abgesehen 
von der Beteiligung an öffentlichen Wettbewer­
ben auf seinem Fachgebiet - während der Dauer 
eines solchen Dienstverhältnisses nicht ausgeübt 
werden., . 

(5) Der Eintritt in einen Dienst gemäß Abs. 3-
und 4 hat das Ruhen der Befugnis zur Folge und 
ist binnen zwei W oehen der Ingenieurkammer 
anzuzeigen. In gleicher Weise ist das Ausscheiden 
aus einem solchen Dienst binnen zwei Wochen 
der Ingenieurkammer zu melden. Die Ingenieur­
kammer hat von solchen Veränderungen das 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau und den Landeshauptmann zu verständigen. 

(6) Von den Bestimmungen gemäß Abs. 4 sind, 
sofern sie nicht in einem öffentlichen Dienstver­
hältnis' des Dienststandes zugleidl eine andere 
Verwendung innehaben, ausgenommen: 

a) Lehrpersonen an Hochschulen tedllllischer 
Richtung, 

b) Lehrpersonen für Architektur an den Mei­
·sters.chulen. für Architektur an der Aka­
demie der bildenden Kün&te oder an den 
Meisterklassen für Architektur an der 
Akademi·e für angewandte Kunst, 

c) Lehrpersonen praktischer Fächer an einer 
öffentlich techni,g.chen und gewerblichen 
oder. an einer höheren landwirtschaftlichen 

Lehranstalt, sofern &ie den Bestimmungen 
der §§ 7 und 8 entsprechen. 

(7) Die Ausübung der Befugnis eines' Architek­
ten oder Ingenieurkonsulemen ist mit der Aus­
übung einer Berechtigung zur berufsmäßigen 
Ausführung technischer Arbeiten des einschlä­
gigeR Fachgebietes unvereinbar. 

Vorsmrift über die Gesmäftsführung und Ver­
legung des Sitzes der Kanzlei. 

§ 20. (1) Architekten, Ingeniel.'lrkonsulemen 
und Zivilingenieure haben ihre Befugnis persön­
lich auszuüben. Sie sind berechtigt, fa·chlich geeig­
nete Hilfskräfte unter ihrer persönlichen Leitung 
und Verantwor.tung zu beschäftigen. 

(2) Sie sind v,erpfli.chtet, an ihrem Sitz eine 
emsprechende öffentlich·e Kanz1lei mit den zur 
Ausübung der Befugnis erforderlichen technischen 
Hilfseinrichtungen zu halten und ihr persönlidl 
vorzustehen. 

(3) Alle Urkunden '(§ 6 Abs. 1) müssen eigen­
händig unte,r Beidruck des Siegels umerz·eichnet 
sein und das Datum und die fortlaufende Zahl 
des chronologischen Verzeid1nisses enthalten. 

(4) Alle urkundIichen Ausfertigungen sind in 
chrono1logische Verzeichnisse ·einzu tragen. 

(5) Die chronologischen Verzeichnisse haben zu 
enthalten: 

a) die fortlaufende Geschäftszahl, 
b) das Datum der Ausfertigung, 
c) Vor- und Zuname, Wohnort oder An­

schrift der Pail'tei, 
d) den Gegen&tand, 
e) allfällige Anmerkungen. 

Dies,e Verzeichnisse s,ind als Beweismittel auf­
zubewahren. 

(6) Die Ausübung der Befugnis ist im gesamten 
Bundesgebiet zulässig. Es ist aber nicht zulässig, 
außerhalbdJes ordentlichen Sitzes ·der Kanzlei 
ständige Zweigniederlas.sungen (FiJialbetriebe) 
zur Entgegennahme von Aufträgen zu errichten. 
Zur Besorgung einzelner bereits übernommener 
Aufträge können Kanzleien an anderen Orten, 
jedSJch nur für die Dauer dieser Aufträge er­
richtet werden. Bei einer Dauer von mehr als 
drei Monaten ist .dies binnen zwei Wochen ab 
Eröffnung der Kanzlei der örtlich zuständigen 
Ingenieurkammer bekanntzugeben. 

(7) Die Verlegung des Sitzes der· Kanzlei be­
darf vor ihr.er Durchführung der Genehmigung 
'des für den. angestrebten Sitz der Kanzlei zu­
ständigen Landeshauptmannes .. 

(8) Die V erle~ng des Sitzes der Kanzlei in den 
B.ereich einer anderen Ingeruieurkammer ist im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" sowie im Amts­
blatt der in Betracht kommenden Bundesländer 
auf Kosnen der Partei von dem für den neueri 
Sitz der Kanzlei zuständigen Landeshauptmann 
zu verlautbaren. 
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Vertretung. 

§ 21. (1) Die Architekten; Ingenieurkonsulenten 
und Ziv~lingenieure ,sind verpflichtet, für den 
Fall einer länger als sechs Monate dauernden Ab­
wesenheit oder sonstigen Verhinderung in der 
Ausübung ihre'r Befugnis d,ie Bestellung eines 
Substitutenau:. den Reihen der bei der In­
genieurkammer 'eiI;~g.etragenen Mitglieder beim 
Landeshauptmann zu beantragen. 

(2) Wird ein solcher Antrag nicht gesteHt, hat 
der Landeshauptmann auf Vorschlag . der I~ 
genieurkammer einen Substi,tuten aus den Reihen 
der Mitglieder der Ingeni,eurkammer zu be-
steHen. . 

(3) Dem Substituten ist vom Landeshauptmann 
ein Bestel1ungsbescheid auszufertigen. Er ist in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
§ 18 zu vel'eidigen. Der Su'bstitut hat an Stelle 
des Vertretenen alle Geschäfte zu besorg'en. AUe 
Ausfertigungoo., überprüfungen ode,r Beurkun­
dungen hat er unter Anführung se~ner Eigen­
schaft als Substi,tut mit Bezugnahme auf den B~­
stellungsbescheid zu zeichnen. Der Substitut hat 
sich des Siegels des Vertretenen zu bedienen. 

(4) Nach Beendigung der V'ertr,etung ist der 
Substitut durch den Landeshauptmann abzu­
berufen. 

(5) InnerhaJb von zwei Wochen hat der Landes­
hauptmann von der Bestellung oder Abberufung 
eines Substituten die in § 18 Abs. 7 erwähnten 
Behörden und Ä.mter zu verständigen. 

Erlöschen, Aberkennung und Ruhen der Befugnis. 

§ 22. (1) Die Befugnis erlischt: 

a) durch.den·dem Landeshauptmann bekannt­
geg'ebenen Verzicht; 

b) mit dem Ableben des Bdugnisinhabers; 
c) durch den Verlust der österreichischen 

Staatsbürgerschaft; 
d) durch die rechtskräftige Verurteilung 

wegen eines Verbrechens oder weg·en einers 
aus Gewinnsucht begangenen Vergehens 
oder einer solchen übenretung; 

e) dur,ch Unterlass.ung der Eidesablegung 
innerhalb von. 'sechs Monaten nach Ver­
leihung der Befugnis ohne zureichenden 
Grund; 

f) durch Nich,tausübung der Befugnis durch 
. ein Jahr, sofern sie dem Landeshauptmann 
nlimt oder nicht stichhältig gerechtf'ertigt 
oder sofern das Ruhen der Befugnis nicht 
angemeldet wurde; 

g) durch den Verlust der EigenJberech'tigung 
für die Dauer dieses Abgehens; 

h) .durch di'e Eröffnung des Konkurses. 
Das EJ:'1löschen der Befugnis i'st durch Bescheid 

des Landeshauptmannes f.estzustellen. 
(2) Die Befugnis ist vom Bundesmil\isterium 

für Handel und Wiederaufbau abzuerkennen: 

9 

a) wenn na,chträgllich \ f.estgestellt wurde, daß 
eines der Erforderniss,e· für' die Erlangung 
der Befugn~s nach den §§ 7 und 8 zur Zeit 
der VerIeihung der B,efugni,s nicht erfüllt 
wa'f; 

b) auf Antrag des Landesthauptmannes, wenn 
bei der Ausübung der Befugnis Mängel 
f'estgestdlt wl!<rden, aus denen hervorgeht, 
daß die notwendige fachliche Eignung zur 
Ausübung der Bdugnis mangelt. 

(3) Das .El'1öschen, die Aberkennung ode'f die 
z'eitweise Einstdlung einer Befugnis sind auf 
Kosten der zuständigen Ingenieu.rkammer durch 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau im "Amtsbla.tt zur \Viener Zeitung" und 
durch den Landeshauptmann im Amtsblatt des 
in Betracht kommenden Bundeslandes zu v,erlaut­
baren, ferner dem für den Sitz der KanzLei zu­
ständigen Landesgericht und Finanzamt sowie bei 
Ingenieur konsulenten für Vermessungswes,en dem 
Bundesamt für Eich- undVermessungswesen und 
bei Befugnissen der Fachgebiete Bergwes·en, Hüt­
tenwesenund Markscheidewesen der Ober~ten 
ß.ergbehörd~ bekanntzugeben. 

(4) Feststdlungsbesch.eide nach Abs. 1 sowie 
Bes,cheide nach Ab~~ 2 sind aN·en Ingenieurkam­
mem und allen Landeshauptmännern sowie den 
in § 18 Abs. 7 genannten Behörden und Kmt·ern 
bekanntzugeben; ß.escheide gemäß Abs. 1 über­
dies auch dem Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau. 

(5) Architekte~ Ingenieurkonsulenten und Zi­
vitlingeni,eure können jederzeit nach Ablegung 
des vorges.chriebenen Eides ihre Befugnis ruhen 
lassen, wenn besondere. Umstände dies rechtfer­
tigen. Sie müs~en dies binnen zwei Wochen im 
W.ege d.e'r Ingeni,eurkammer dem Landeshaupt­
mann schrif.tlich anzeigen, wdcher die in § 18 
Abs. 7 g.enannten Behörden und' Kmter zu ver­
ständigen hat. 

(6) Die Wiederaufnahme der Ausübung der 
Befugnis ist vorher im Wege der Ingenieurkam­
mer dem Landeshauptmann schriftlich· anzuzei­
gen, der die weiteren Vers,tändigungen an die im 
§ 18 Abs. 7 genannten Behörden und Kmter zu 
veranlassen hat. 

Zeitweilige Einstellung der Befugnis. 

§ 23. (1) Is:t gegen ,einen Architekten, Ingenieur­
konsulenten, Zivilingenieur oder Substituten ein 
strafgerichtliches Verfahren anhäng,ig, so hat der 
Landeshauptmann die Ausübung der Befugnis 
für ,die Dauer dieses Verfahl'ens: einiZustellen, 
wenn ,die Forts1etzung der Ausübung wähl'end 
des Verfahrens bedenkLich ist. 

(2) Die Strafgerichte si,nd verpflichtet, di,e Ein­
leitung eines Strafverfahrens und die Erhebung 
der Anklag'e gegen einen Architekten, Ingenieur­
konsulenten, Zivilingenieur o~er Substituten so-

o 

229 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 16

www.parlament.gv.at



o 

10 

wi,e die Verhängung der Untersuchungshaft dem 
zusltändi:gen Lal}deshauptmann anzuzeigen. Von 
der B,eencLigung des Strafverfahrens haben die 
Gerichte d'em zuständigen Landeshauptmann 
Mittei'lung zu machen 'und, wenn das Verfahren 
zu ,einer Verurteilung geführt hat, ihm e~ne Ab­
schrift des rechtskräfüg,en UI'teiles samt Enuch,ei­
dungsgründen zu übersenden. 

(3) Für die Dauer delr Einstdlung der Befugnis­
ausübung nach Abs. 1. sowie in den Fällen des 
§ 22 rund nach Anhörung der zuständigen ln­
genieurroammer gIeichze1iüg die erforderlichen 
Verfügung,en zu treff,en. 

(4) Von den getroffen:en Verfügungen slind die 
zusündige Ingenieurkammer, sofern der Be­
~chweI'defühlCer ein,e Behörde oder ·ein Amt ist, 
diese Stdlen sowie das BundesministeTlium für 
Handd . und Wiederaufbau ir~ Kenntnis zu 
se·tzen. 

(5) Anhän);li@e Strafverfahren und v,erhängne 
Strafen si!nd von den Verwaltungsbehörden der 
zuständigen Ingeni:eurkammer bekanntzugeben. 

Standesregeln. 

§ 24. Die Architek'ten, Ingeni,eurkonwlenten 
und Zivilingenieure slind zur Einha<ltun,g der von 
den zus1tändig,en Sektionen der lngenieurkam­
mern besch,lossienen und vom Bundesmrnistel1ium 
für Handel und Wi!ederaufbau genehmigten 
Standesregel:n verpflich,tet. 

Führung des Bundeswappens und Siegelführung. 

§ 25. (1) Die ArchiDekten, Ingenieur konsulenten 
und Zivilingenieur,e sind Vlerpflich,tet, ein Siegel 
zu führen. 

(2) Das Siegel muß enthalten: das Bundes­
wappen der R'epub1ik OsterI'eich, den V or- und 
Zunamen, akademis,che Grade od,er die dem Stu­
diena'bs,chluß entspl1echende oder behördlich ver­
Ji'ehene Standes bezeichnung, die Art ·der venliehe­
nen Befugnis unteT Beifügung des Fachgebietes 
und den Sitz der Kanzlei. Ferner kann das Siege<! 
ehrenhalber verliehene ab,demis·ch'e Grade und 
ebensolche technische Berufstitel enthalten. Wei­
tere Zus,ätz1e $lind nich,t gestattJet. 

(3) Vor der Eidesabl<egung ist die Gmehmi­
gung der Form des Siegels zu erwirken. 

(4) Die Genehmigung der Form des Siegels wird 
von der Ingeni'eurkammer nach überprüfung der 
vorzuLegenden Zeichnung erteilt. Hierüber ist 
eine Bes.cheinigung auszusteHen. Bei Verlegung 
des Sitzes, in den Berei,ch einer anderen Ingenieur­
kammer ist bei dieser die Genehmigung der Form 
des neuen Si:egels zu erwi1rken. 

(5) Das Siegd muß geg'en die B'enützung durc.~ 
Unbefugte gesichert werden. Gerät das Si,egd in 
VlCrlust, '$10 muß 'sogleich die Anze·ige an die 
Ingenieurkammer und den Landesh;wptmann er-

stattet werden. Die Genehmigung des neu an­
zufertigenden Siegels, welches von dem vedore­
nen unterscheidbar s'ei'n muß, muß auf die in 
Abs. 4 bezeichnene Wei~e erwi'rkt werden. 

(6) Die Archvtekten, Ingenieurkonsulenten und 
Zivilingenieure s~nd berechtigt, auf den nach den 
Stand1esregdn zulässigen Ankündi!gungen und Ge- . 
:>chäftspap:ieren das Bundeswappen unter Bei­
fügung der Art des Fachgebi,~tes ihrer verliehenen 
Befugnis und des Sitzes der Kanzlei zu führen. 

Legitimation. 

§ 26. Jedem Arch,inekten, Ingenieurkonsulen­
ten und Zivi1lingenieur (Substiouten für die Dauer . 
ihrer Be~teHU'ng) ist drul'Ch die Ingeni,eurkammer 
eine vom Präsidertten oder einem 'V:izepräsiden­
ten gefertigte und mit d1em Si,egel der Ingenieur­
kammer verseheine Licht'bi1d1egitimation auszu­
stellen, welche den Namen und Sitz der Kanzlei, 
düe Wohnungs anschrift sowie die Geburtsdaten 
des Inhabers, dess1en ,eigenhändige Umers·chrift 
und dlie Art der verliehenen Befugnis (für Sub­
~ütuten die Daten des Bestellungsbescheides) zu 
enthalten hat. 

Bestimmungen für den' Fall des Ablebens. 

§ 27. (1) Im Fall des Ablebens eines Architekten, 
Ingeni,eurkonsulenten und ZrVlilingenieurs i'st zur 
Abwicldung der Kanzl,ei über Vorschlag der In­
g.eni'eurkammer unter Berücksi1chcigung etwaiger 
Wünsche des Verstorbenen oder, beim Fehlen sol­
cher, der Wünsche der Erbberechtigten durch den 
Landeshauptmann ein Substitut zu besteHen. 

(2) Nähere Bes1timmungen über di1e Abwicklung 
dner Kanzlei werden durch das Bundesmini,ste­
rium für Ha'nde! und Wi,ederaufbau im Verord­
nungswe:ge e.rIass·en. 

Auflösung einer Kanzlei. 

§ 28. Bei AufJösungeiner Kanzlei sind vom 
Landeshauptmann von Amts wegen die notwen­
digen Verfügungen zu treff,en und vom Stand­
punkt des öffentliJchen lntel'ess,es wi,chüge Ur­
kunden, die chronologis1ch,en Verzeichni'sse sowie 
das Siegel der Ing'e,nieurkammer zur weIteren 
amtlichen Verwahrung zu übergeben. 

Parteistellung der Ingenieurkammern. 

, § 29. Den Ingeni,eurkammern kommt ern Be­
rufungs'fecht z'u, wenn entgegen ihrer Stellung­
nahme:' 

a) über di,e Anrech,enbarkeit der von einem 
Bewerber nachgewi,esenen praküschen Betä­
tigung die Zulassung zur Prüfung bewilligt 
oder ,einie Befugnis nad1 § 15 verliehen 
wurde; 

b) in dem FaU des § 17 eine Befugnis ver­
liehen wurde. 
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Strafbestimmungen. 

§ 30. ZuwideThandlu11Igen;gegen die Y.orsd1rif­
ten diesles Bundesg'es:etZ'es s.owie gegen cLi'e auf 
Grund dessdben ef1gang'c11Ien Y'er.ordnungen und 
YeTfügungen werden, sof,ern s'i'e rnicht nach an­
deren Y.orsch-riften stre11lger suafbar sind, als 
Yerwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis 
30.000 S g-eahnde.t. Di:e Dauer der im Fall d:er 
U11Ieinbrin.glichkeit der Geldstrafe zu bestimmen­
den Arlres'tstraf,e darf s'echs W.ochen nicht über­
steigen. 

übergangsbestimmungen. 

§ 31. (1) Die v.or Inkrafur<etett dieses Bundes­
gesetzes erteilten Befugrrisse blieihen als Befugl11li~se 
im Si'nne der zur Zeüt der Befugnis-ert,eilung gel­
tenden gesretzlidlJen Bestimmungen und mit aH­
fäUilgen Erweiterungen des Berech1Jigungsumfanges 
gemäß dies'em Bundesg,es1etz weitrer rin Geltung. 

(2) Dire an ,der Fachklassefür Architektur der 
ehemaligen Reidtshoch'~chule für a11lgewandne 
Kunst in W,ven und späteI"en Hochschule für an~ 

_ ' ~ewandte "KJurrst abgeschl.os'senen Stud]en werden 
arls Studien:nachweis g,emäß § 9 Abs. 1 lit. a 
anerkannt. 

(3) LnhabeJ:'1n von Amtsbescheinigungen und 
OpferauSJWersen nadt dem Opf'erfürsorgegesetz 
s.owire Kr~egs1Jeilnehme-J:'1n und Dienstverpflichteten 
des zwertCll1J Weltkrireg,esl, die siro birs Ende des 
Jah.res 1957 um eine Befugnis bewerben, karrn 
bei Zutreffen der son~tig,en Yoraus:sletzung-en eine 
Y,eTküll"zung ,der gemäß § 10 Abs:1 vorg,es,chrie­
benren praktlische'11I VerWiendu11lg um die glaub­
haft nachg,eWlies1e11le Zeit der B,ehindeTung, j'edoch 
um höchstens zwei Jahre duI"ch die Yerl.eihungs­
behölid,e g:ewährt werden. 

(4) Bewerber um die Bef.ulgnils eines' Inigenieur­
konsuIentien für Yermessungswesen, di:e vor dem 
16. Juli 1928 in, den Bundesverme~sung,sdienst 
auf.genommen worden srnd und di'e Fachprüfung 
für derr höheren Vcrmessungsdi,enst nicht nach­
wei'sen können,slilnd von der Prüfung gemäß 
§ 11 Abs. 3 ht. abis c dann befreit, wenn s_ie 
eine praktische Y,erwenduIllg im Bundesvcrmes­
srung~dile!lJSt in der Daue'r von mindestens zehn 

. JahJ:'1eru nachzuweisen v,ermögen. 
(5) Bewerber um di,e Befugnis eines Ingenlieur­

kqnsulenllen für L~ndWlirtsch·aft od'er e~nes In­
gerli.eurkonsuleruten .oder Zivil~ngeniJeurs für 
FOI1stwlirts'chift .oder für Kulturtechnik, dire v.or 
dem 12. Juni 1930 -in den höhe'ren technischen 
Agrarr:dien~t 'eing,etreten s,ind 'Und die Fachprü­
fung für den höher,en techni'schen AgraJ:'1di'enst 
!flich,t nachweis,en können, sind von der Prüfung 
gemäß § 11 Abs. 3 lit. abis c dann hefrert, wenn 
si'e e~ne praktische Y,erWlendung im höheren tech­
nischen Aigrardrenst in d,er Datuer von mi,nd!estens 
zehn J aht,en nachzuwrei'sen v,ermögen. 

(6) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens di.es1es 
Bundesgesetzes in Y,erwendung sllehenden Siegd 

11 

sind innerhalb emes Jahres' nach Inkrafttreten 
dires:es Bundesgesetzes der Ingcni,eurkammer zur 
überprüfung vorzulegen. Na:ch diesem Zeitpunkt 
dürfen nur Siegel verwCll1Jdet werden, diJe den 
Bestimmungen dJieses Bundesgesetzes entsprechen. 

(7) DiJe auf G1iUnd der Ausnahmebestimmungen 
der Yer.ordnung, BGBl. Nr. 61/1937, in der Zeit 
vom 13. März 1938 bi's 27. Apri.J. 1945 erteilten 
N a:ch,sichten gelten _nirch tal,s' N achsi,ch tm im Sinne 
dre'S'e's Bundesgesetnes. 

(8) Inlnel'1halb v.on fünf Jahren nach Inkraft­
tre"en di'eses Bundesg'esletzes kann das Bundes­
minrsterium für Handel und Wiederaufbau nach 
Eiul'holung des Guracht,e11ls ,der zus,t3\ndigen In-­
gCl1Jieurkammer Bew.erbern um e!<ie ß.ef,ugnis eines 
Ar-ch,i,tekten auf Grund des Gutachtens eine's Bei­
rates die Na:ch'si,cht de:r vorges,chriebenen Studi,en. 
erteilen, wenn sie mindestens zehn Jahre auf dem 
Gebiete der Baukunst praktisch tätig waren und 
besonders hochwe,rtiß'e Le-ustung,en nachwei:sen 
können. Der Beirat besteht aus einem Profess.or 
der St-udienJ:'1ichtung A'l"chiltektur einer T'echni­
sch'en Hochschule un.d je 'einem Leiter einer Mei­
sterschule bez;iehungsweis,e Meis,terklaslSle für Ar­
chitektur an der Ak~demie der bildende11l Künste 
in Wi'en und der Akademie für a:11Igewandte 
Kunst in WiJen und zwei Architekten als Yer­
tret'er der Ing,en~eurkammern. Die Profes~'Üren 
werd'(m jewe,irls vom Bundesminister,ium für Un­
terri>cht ,namhaft gemacht. Der ß.ei.rat kann 'Sich 
im einzelnen FaHe auch für die Notwendigkeit 
der Ablegung einer Prüfung aus~pre,chen. 

(9) Physil~cbe Pers.onen, welche bis zum 31. De­
zember 1952 eine K.onzessi.on gemäß § 15 Abs. 1 
Z. 6 GewO. für das B:aumeistJerg-ewerbe erlangt 
haben und im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesges,etnes t<ltJSächlich ausüben, können den 
Ti"el "Architekt" während ,des B,esltandes ihrer 
Gewerbeherechtigung weiterführ'en. Das:selbe gilt 
für physi\S,che Personen, die ,eine K.onz'ession 
gemäß § 15 Abs'. 1 Z. 6 GewO. für d~s Brun~ 
nenmeLster-, Maurer-, Stelnmetz- oder Zimmer­
manrrs:gewe,rbe eJ:'1lanrg.t hahen, j'edr.och unter der 
Y.oraus1getzung, daß dieSle Kon.zesslionsinhaber bis 
zum 31. Dezember 1952 den Titel Architekt 
nachwei\Sbar g.eführt und mi,nd,estens die Reife­
prüfung anein'er Bundesgewerbeschule, höhere 
Abteilung für H.ochbau,[,n tlsterrei,ch mit Erf.olg 
abgelegt haben. Die gesetzliche Befu'gnri:s -eines 
Ar-chritekte'fiJ rus,t mvt d!iesem Titel nicht -ver­
buruden. 

Schlußbestimmungen. 

§ 32. Alle den Gegenstand dies:es Bund,esgesetzes 
bisher regel:n.den RechtJSvors·chrifren treten mit 
dem Inrkrafttreten diJeses Bund1csgesretzes außer 
Wirk&amkeri:t. Insbesondere. tr,eten a:ußer Kraft: 

at) drie Sta:atSimim&terialv,eror,dnung vom 
11. Dezember 1860, Z. 36.413, in der Fas­
sung der Y.ollzugsanweisung, StGB!. 
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Nr. 171/1920 und der Verordnungen, BGBI. 
Nr. II 386/1934 und BGBl. Nr. 61/1937; 

b) d~e Verordnung des M~niste6ums für öf­
fentliche Arbeit'en ·im Einvernehmen mj,t 
dem' Miruis,t!erium des lnruem, dem MiruiJsne­
:r,ium für Kultus und Unterricht, dann dem 
Ju&tiz.-, F,inanz.-, Handds,-, Eis1enbahn- und 
Ackerbauminlis,terium vom 7. Mai 1913, 
RGBl. Nr. 77, betreff,end die Zivil techniker 
(Z[lviJingenieul1e und ZiviIgeomete,r), .m der 
Fa:sl:mng der VoIlzugsanw,eisU!ng, StGBl. 
Nr. 171/1920 und der Verordnungen, BGBl. 
Nr. 21/1925, BGBJ.. Nr. 130/1926, BGBl. 
Nr. 51/1931 und BGBJ. Nr. 61/1937; 

c) die Veror.dnung des Bundesrni,mster,iums 
fü,r Handd und Verkehr, BGBl. Nr. 61/ 
1937; 

e) di,e Kundma.chung des Ministeriums für 
öfferutliche Arberten vom 5. Juni .1914, 
RGBl. Nr. 127, betreffend die Abhaltung 
der P,rüfungen für B.ewerber um di'e Befug­
rui:9 .eines Zivillteclmikel's (ZivilingeniJeurs 
oder ZiviJgeometers), in der Fassung der 
Verord,nungen d'es Burnd'oomiruisteriums für 
Hatndd und Verkehr, BGBL Nr: 138/1937 
U!nd BGBl. Nr. 12/1938; 

f) di'e Vollzugs,anweisung des Staats,amte~ fü'r 
Handel und Gewe,rbe, Industrj,e und Bauten 
nm EiJnrv,ernehmen mit den beteili.gten 
Staats ämtern vom 25. Oktober 1919, StGBl. 
Nr. 510, betreffend die Einführung von 
LegitJima'tionen für Zirvihechniker und be­
hördlich autorisierte Bergbauingenieure; 

g) da", Bundesges·etz vom 27. Jänner 1954, 
BGB1'. Nr. 40/1954, über den Nachweis der 
Studien für diJe Brlangung der Befugnis 
e!i!ne's Architekten durdt Absolveonuen ,einer 
MeilSterklasse fü,r Ar·chitektur an der Aka­
demie für angewandte Kun&t in Wlien. 

d) d1e V·erordnung .des BUlndesminis·teriums 
für Handel und V,erkehr, BGBl. Nr. 12/ 
1938, über diJe Ab~nderung der Verord­
nu.ng, betreffend di·e Zivil techniker, RGBl. 
Nr. 77/1913, in der Fassung der Verord­
nung, BGBl. Nr. 61/1937, ferner über die 
Ab ä'nde11Ung der Kundmadtung, RGBl. Vollziehung des Bundesgesetzes. 
Nr. 127/1914, in· der FaSisung d~r Verord- § 33. M1t <lier VolJz~ehung dies1es Bundesgesetzes 
IlJUDJg, BGBl. Nr. 138/1937, und über die ist das Bundesminis,terium für Handel und Wie­
Aufhebung der Verordnung, RGBI. Nr. 13/ dera~fbau und hirwichnlich des, § 23 Abs. 2 das' 
1916; i Bundesmi'm&terLum für Justiz betraut. 

Inhalts-Übersicht 
zum Entwurf des Ziviltechnikergesetzes. 

Anwendungsbereim .................. § 1 

Smutz der Berufsbezeimnungen: "Zivil­
techniker", "Armitekt", "Ingenieur-
konsulent" und "Zivilingenieur" § 2 

Verpflichtung zur Dienstleistung für den 
Bund und die Länder. Ausnehmung aus 
der Gewerbeordnu~g ....... ,....... § 3 

Einteilung der Befugnisse ............. § 4 

Inhalt und Umfang der Befugnisse .... § 5 

Weitere Befugnisse .... ,.............. § 6 

Erfordernisse für die Erlangung der Be-
fugnisse .... , .. ', ................ ,.. § 7 

Befähigungsnamweis .................. § 8 

'Studiennachweis ........... , ...... ,... § 9 

Praktisme Betätigung................. § 10 

Prüfung ............................. § 11 

Prüfungskommissionen und Prüfungs-
ordnung .......................... §§ 12 bis 14 

Verleihung der Befugnis ............. § 15 

übergang zu einer anderen Befugnis ... §§ 16und 17 

Eidesablegung ....................... § 18 

Unvereinbarkeit und Ruhen der Be-
fugnis ............................ § 19 

Vorsmrift über die Geschäftsführung und 
Verlegung des Sitzes der Kanzlei .... § 20 

Vertretung .......................... § 21 

Erlösmcn, Aberkennung und Ruhen der 
Befugnis .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .• § 22 

Zeitweilige Einstellung der Befugni~ ... § 23 
Standesregeln .. ,..................... § 24 
Führung des Bundeswappens und Siegel-

führung ..........................., § 25 
Legitimation .......•................ § 26 

Bestimmungen für den Fall des Ablebens § 27 
Auflösung einer Kanzlei .............. § 28 
ParteisteIlung der Ingenieurkammern .. § 29 
Strafbestimmungen ................... "§ 30 
übergangsbestimmungen .............. § 31 
Schlußbestimmungen .,. . • . . . . . . . . . ... § 32 

Vollziehung des Bundesgesetzes .'....... § 33 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Anläßlich der Organisation des Staa'tsbaud~,en­
Stes durch d,ie Staatsmini,s'te6alverordn.ung vom 
8. Dezlemher 1860, RGBL Nr. 268, wurde der 
Grundsatz aiUfgestellt, daß die Aufgaben der 
Staatsba.uongane auf da's streng Notwendige und 
auf daSljen;i~e zu beschrrunken SILn:d, was den Staat 
unmitnelhar berühl1t und nur unter se]ner direk­
ten E.inwirkung voHkommen V1erläßJ:1ch aus­
geführt werden. kann. Für die BeSO'rgung der 
sonS't:~gen in daJs technische Fach einschlägigen 
An~leg,enheiten der GemleinIden, Korporationen 
und dies Publikums USlW. soLlten, U!IlJabhängig vom 
Staa·tsdie'l16lt, Z:iviIingenJ1eure bes'teUt werden, 
welche nötigenfaUs aum für Sta'a'tsbauges,chäfte 
gegen besoil1lderes Ent~elt in Anspruch genom­
men weJ'd'en kö,nnen. Das 11161nitut der Zivil­
jrrgerueure wa,r d.urch eine besondere V orsch,rift 
zu regdn. 

Die berondene V ors,ch.l'ift, welch.e die vor­
genann·te Staa'osministerialverordtnung (im § 27) 
in AUSls·i,cht s,uellte, j'5't die gleichzeitJig enlaJSsene 
5taatsminisuer1aJIv,erotrdnung vom 11. Dezember 
1860, Z. 36.413, mit Wle1cher die Grundzüge für 
die behördlich autorils,i1erten ;,Pmvattech11liker" 
festgelegt WlUrd:en,. 

Auf ,diLeserrech,üichen Grundhge entwickelte 
sich der Stand der behördllch autoris,ierten Pri­
vattech,ruiker, d,er Sleinen Wleiteren Ausbau durch 
die sogenannte Ziviltechnikerverordnung (Ver­
ordnung des Mitllisuerwms für öffentliche Arbei­
ten <im Einvernehmen! mvt dem Ministerium des 
Inneren, dem Ministeri.um ,für Kultus und Unter­
richt, dann dem Juslniz-, Finaruz-, Handels-, 
Eisenba,hn- und Ackerbauministerium vom 
7. Ma;i 1913, RGBl. Nr. 77) fand. Durch die 
Zivihech:nikerveroodnung, weIche ·e~nen Tehl der 
Sta,atsmrun:is~eria.1verordnung vom 11. Dez,ember 
1860, Z. 36.413, übemahm, wurde d,i·e bisherige 
Regelung des Standes der Privattechniker, die 
nunmehr .die Beze~chnung Ziv,j;ltechniker e,rhid­
ten, weiter organilSiert. 

Die ZiviltJechruikerverordnung wurde in der 
Folge durch zahJreiche Verordnungen:, zum Bei­
spiel di,e Verordnungen BGBL Nr. 61/1937, 
BGBL Nr. 138/1937 und BGBL Nr. 12/1938 
novelliert und nach vorübergehender Außerkraft­
setzung währ,end der deutschen ,Besetzung wj'eder 
dwrch d'ie Kundmachung ,der provisorischen 
Staa,tsregierung vom 27. Juli 1945, StGBl. 
Nr. 111, in Geltung ~ese·tzt. 

Durch den vonl,iegenden Gesetz,entwurf soU 
vor aUem die durch d~e zahlreichen NoveUierun-

gen venursachte Unübersichtlichkeü des derz,ei~ 
tigen Rechtsstalndes dur,ch die Zusammenfassung 
der derze~t auf dieslem Gebiet gehenden Bestim­
mungen behoben werden. Anderseits sollen aber 
auch di.es.e Bestimmungen, soweit es sich als not­
wendlig erweist, in e·~nigen Punkten den derzei­
tigen Erfordernrs15,en a,rugepaßt werden. Der Em­
·wurf enthält demnach zum Großteil bere,its, der­
zeit geltendes, Recht, dals Itliur in eiruigen Punkten 
geändert werden sou. 

Im besonderen is:t zu bemerken: 
Gegenüber dem Text der früheren Regierungs­

vorlage (543 der Beilagen, VI. GP.) wurde über 
Wunsch der Ingenieurkammern das Wort "be­
hördlich" durch das Wort "staatlich" ersetzt. 

Zu §§ 1, 2 und 3: 

Diese Bes·timmungen sollen die Beruhbezeich­
ll'u:ngen "Zi'Vliltechniker", "A'rchJi,tekt", "lng.enieur­
konsulent" und "Zivilingerui'eu.r" .geg,en miß­
bräuchli,ch,e Verwe:ndung ,durch l!nbefugte im 
Wettbewerb s·chützen. 

DieSle B,eruf,she:zeichnungen soHen nur von Per­
sonen ,geführt werden dürfen, denen eine solche 
B.efugni,s v,erliehen wurde. Bisher bestand ein 
besonderer Schutz dlilcser Berufsbezei,chnugen 
nicht. 

Es konnte di'e Anmaßul~;g dieser Ti,tel nur ver­
foIgt werden, Wlenn der T:lIt!besnand na·ch § 199 
liit. b' des Strafgesetzes' oder d'es § 31 des Ge­
setzes gegen ,den unlauteren Wettbewerb; BGBL 
Nr. 531/1923, gegeben war. 

Durch die Bestimmung, daß diese' Berufs­
bezeichnungen nUll" mehr von Personen g·eführt 
werd,en dü-rf,en, denen eine entsprech,ende Befug­
nis verlirehen wuroe, wird dile gesamte Offentlim­
keit, insbesondere die Wirtschaft, vor Schädi­
gungen dur·eh Vortäuschung nicht von entspre­
chender Leis1tU'ngsmöglichkeiten bewahr't. Der 
Schutz dieser Standesbezeichn'llngen liegt daher 
im welitesten Maße im öffen~l~ch·en Interesse, ins­
besonde.r,e im Hi.nhEck lauf di'e Urkund'stätigkcit 
der Architehen, Ingenieurkonsulenten und Zi­
villingenieure. 

Zu § 4: 

In der Gliederung der Befugni:sse nach Fach­
gebieten\· die den Stud.i,enplä·n:en der Hochschulen 
technischer Richt'U~ng angepaßt sind, sind nur 
insofern Knderurugen gegenüber dem derzeitigen 
Rechts~ta:nd in Aussicht genomme·n, aIs dies durch 
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e1ne Ä:nd'erurug der St:udienpläne der HochsdlU,len 
bedin.gt 1'st. 

Dies eIlltsp.,idlt dem Gruilidgedanken, daß für 
jede St).l,dieIllI1ichtung einer Hochsdmle technischer 
Richoung ,eine e1gene Fachgruppe bes'tehen soll, 
um den Absolventen dieSler Stud:ienrichtungen 
di,e Möglichkeit rucht zu verwehren., selbständig, 
unabhärugig UJIl/d f.n~ischaff,endihre ,erworbenen 
Kennuntisse und praktis,chen Erfahrungen im 
Dienst d,er Off,endichkeit und der gesamten Wirt­
schaft zu v,erweJ:1ten. 

Zu § 5: 

Durch dien § 5 soU der Umfang der Befugnisse 
der Architekten, Ingefilieurkonsu;}.enten und ZiviJ­
ingenieure, und zwar zunächst in den Abs. 1 
und 3 allgemein und im Abs. 2 zwischen den 
einzelnen Fachgebieten (§ .4) abgegrenzt werden. 

Abs. 2 A.: In der fl,e:uen T eX'tie.rung wird zum 
Ausdruck gebra,cht,' daß den ZiviEngentieuren für 
Hochbau dtie voJJ,e Gestaltung des Hochbaues im 
bishe,rigen Ber,echtilgungsrumfang erhalten bleibt. 
Den Architehen soll aber übel'di.es die kün~t­
leriSlch'e Gestaltung sons,'tiger 'Bauvorhaben vor­
behalten 6'ein. 

B.lit. b und,C. Er. k: Es ist beabs,iJchti.gi, diese 
Berechtigung.en in der ,gle~chen Wei'Sle zu ergän~ 
zen, wi'e si,e im § 5 aI.i,t. ader Zivilte,chniker­
verordnung enthalten ist. 

C. lit. bund c: Statt 250 Volt nunmehr 
380 Volt gegen Erde entspricht den derzeitigen 
Vorschriften. 

Der Abs. 3 erweitert die allgemeinen auf eine 
ber.atende Tätigkeit abgestellten Befugnisse nach 
Abs. 1 für die Zivilingenieure auch auf eine aus­
führende Tätigkeit. 

Durch die Bestimmung des Abs. 4 wird zur 
Klarstellung der bisher nicht restlos bereinigten 
Frage, ob die Zivilingenieure für Hochbau und 
für Bauwesen alle Ausführungsarbeiten un­
beschränkt mit eigenem Hilfspersonal auszu­
führen berechtigt sind, festgelegt, daß für die 
Zivilingenieure für Hochbau und für Bauwesen 
sinngemäß die gleichen Beschränkungen gelten 
wie für die Baumeister. 

Zu § 6: 

Der § 6 zählt weitere Befugnisse auf, die den 
Architekten, Ingenieurkonsulenten und Zivil­
ingenieuren, un:beschadet der Befugnisse der Ge­
werbetreibenden, allein zustehen sollen. 

Dabei ist festzuhalten, daß sich die Ausschließ­
lichkeitdieser Befugnisse zu den im § 6 Abs. 2 
und 3 aufgezählten Arbeiten nur auf solche Fälle 
bezieht, in denen diese Arbeiten gegen Entgelt 
zur freiberuflichen Ausführung übertragen wer­
aen und nicht auch auf die Ausführung der Ar­
beiten durch eigene Bedienstete. 

Das Beurkundungsrecht des Abs. 1 ist aus dem 
§ 5 der Staatsministerialverordnung vom 11. De-

15 

zem:ber 1860, Z. 36.413 (Anhang zur Ziviltech­
nikerverordnung, RGBl. Nr. 77/1913), entnom­
men, nach dem die von Ziviltechnikern bei der 
Ausübung ihrer Befugnisse vollzogenen Akte von 
den Verwaltungsbehörden in derselben Weise 
anzusehen sind, als wenn sie von behördlichen 
Organen ausgefertigt wären, das heißt, als öffent­
liche Urkunden zu werten sind. Es wurde ledig­
lich im Hinblick auf die Umschreibung des Be­
griffes einer öffentlichen Urkunde im § 292 ZPO. 
eine dieser Definition angepaßte vereinfachte 
Fassung der inhaltlich unverändert übernom­
menen Bestimmung des § 5 der Staatsministerial­
verordnung gewählt. Sie hebt weiter noch hervor, 
daß die von den Zivi1.technikern im Rahmen 
ihres Fachgebietes unterfertigten Pläne den be­
sonderen Zweck haben, als Grundlage für be­
hördliche Baubewilligungen zu dienen, wie dies 
bereits bisher in der Ziviltechnikerverordnung 
vorgesehen ist. 

Zu den §§ 7 bis 14: 

Die Bestimmungen über die' Voraussetzungen 
zur Erlangung einer Befugnis sind durch den 
Einbau der bestehenden Prüfungsordnung ver­
vollständigt worden. Beim Studiennachweis ist 
zu erwähnen, daß das Studium an einer Meister­
klasse für Architektur an der Akademie für an­
gewandte Kunst dem ari der Fakultät für Archi­
tektur an Technischen Hochschulen und der Ab­
solvierung einer Meisterschule für Architektur an 
der Akademie der bildenden Künste als Studien­
nachweis für die Erlangung der Befugnis eines 
Architekten gleichgestellt werden soll. 

Die Bestimmungen über die Prüfungen sind' 
gegenüber den bisher geltenden Bestimmungen 
erweitert. 

§ 12 Abs. 3 und 4: Diese Bestimmungen wur~ 
den aufgenommen, um ein klagloses Funktionie­
ren der Abhaltung der Prüfungen bis zum In-. 
krafttreten der neuen Prüfungsverordnung zu 
gewährleisten. ' 

Zu den §§ 15 bis 18: 

Einem allgemeinen Wunsch entsprechend, wer­
den die Verleihungen der Befugnisse, wie dies 
bereits nach 1945 auf Grund der Verordnung 
über die Ausnahmebestimmungen der Ziviltech­
niker (StGBl. Nr. 12311945) und des Gesetzes, 
betreffend Ausnahmebestimmungen für Zivil­
techniker, BGBl. Nr. 57/1950, gehandhabt wurde, 
weiterhin durch das Bundesministerium für Han­
.del und Wie·deraufbau als Verleihungsbehörde 
erfolgen. Dadurch soll eine einheitliche Hand- , 
habung :bei der Verleihung von Befugnissen ge-
währleistet sein. Q 

Zu den §§ 19 bis 30: 

Diese Bestimmungen enthalten die Vorschriften 
über das Ruhen der Befugnis, die Geschäftsfüh-
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rung und Verlegung des Sitzes der Kanzlei, Ver- I tektur, die in der Zeit zwischen dem 20. Okto­
tretung, das Erlöschen, die Aberkennung der Be- ber 1941 (Erhebung der Kunstgewerbeschule des 
fugnis, zeitweilige Einstellung der Befugnisaus- ehemaligen österreichischen Museums für Kunst 
übung, Standesregeln, Führung des Bundeswap- und Industrie in Wien zur Reichshochschule für 
pens und Siegelführung, Legitimation sowie für angewandte Kunst, nach Kriegsende Hochschule 
den Fall des Ablebens des Ziviltechnikers die für angewandte Kunst bezeichnet) bis zum 1. Sep­
Auflösung seiner Kanzlei, das Berufungsrecht der tember 1948 (Akademie für angewandte Kunst 
Ingenieurkamrriern und die Strafbestimmungen. mit Inkrafttretendes Akademiegesetzes, BGBl. 
Diese Bestimmungen entsprechen im wesentlichen Nr. 168/1948) diese Hochschulen besucht haben, 
den bisher geltenden Vorschriften. mangels einer bisher bestandenen gesetzlichen 

Hervorzuheben ist die Bestimmung über die Bestimmung durch die Anerkennung dieses Stu­
Verleihung der Befugnis eines Architekten an diennachweises nunmehr den Absolventen einer 
Personen, die in einem öffentlichen Dienstver- Meisterklasse für Architektur an der Akademie 
hältnis des Dienststandes stehen. Sie wurde ge- für angewandte Kunst in Wien gleichgestellt. 

schaffen, um den in einem solchen Dienst stehen- Abs. 8 enthält Bestimmungen hinsichtlich der 
den begabten Architekten die Möglichkeit zu ge- Erteiluno- der Nachsicht des Studiennachweises 
ben, nebenberuflich im Rahmen der Dienst- für die Erlangung der Befugnis eines Architekten 
pragmatik. an öffentlichen Wetobewerben teil- durch einen Beirat, der nach der Ziviltechniker­
nehmen zu können. Weiters ist hervorzuheben, verordnung bereits besteht. 
daß auch durch die Bestimmungen des § 19 Abs. 6 
dienstrechtliche Vorschriften, die die Neben­
beschäftigung öffentlicher Bediensteter einschrän­
ken, nicht berührt werden. 

Die Bestimmungen über das Erlöschen und die 
Aberkennung der Befugnis (§ 22) gegenüber 
den früheren ähnlichen Bestimmungen wurden 
verschärft, um der öffentlichkeit eine einwand­
freie Arbeitsleistung der Ziviltechniker zu ge­
währleisten und diesen Berufsstand durch diese 
Bestimmung zu zwingen, Höchstleistungen her­
vorzubringen. 

§ 22 Abs. 3: 

über Wunsch der Ingenieurkammern wurde 
diese Bestimmung hinsichtlich der Verlautbarung 
des Erlöschens, der Aberkennung oder der zeit­
weisen Einstellung einer Befugnis aufgenommen. 

Zu § 31: 

Die Vielheit derhestehenden Rechtsvor~ 
schriften erfordert eingehende übergangs'b~stim­
mungen. Grundsätzlich werden bestehende Rechte 
gewahrt. Soweit sie mit den Grundgedanken des 

Abs. 9: Die Aufnahme dieser Bestimmung ist 
auf Grund einer Vereinbarung zwischen der In­
genieurkammer für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland und der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft erforderlich (§§ 1,2 und 3). 

Kostenbereclmung. 
Aus der Durchführung "des im Entwurf vor­

liegenden Gesetzes werden keinerlei vermehrte 
Verwaltungsarbeiten und erhöhte Verwaltungs­
kosten gegenüber dem bisherigen Zustande ver­
ursacht. 

Für die Durchführung der mit diesem Geset~· 
verbundenen Verwaltungsarheit genügt ein. Be­
amter des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau, während bei den einzelnen Lan­
deshauptleuten ein Beamter mit durchschnittlic~ 
zwei Wochenstunden mit Verwaltungs arbeit für 
dieses Gesetz beschäftigt sein wird. Sämtliche 
übrigen anfallenden Arbeiten werden von den 
Ingenieurkammern auf eigene Kosten und mit 
eigenen Kräften durchgeführt. 

Gesetzes auf die Dauer nicht in Einklang gebracht Im übrigen ist zu bemerken, daß die mit der· 
werden können, soll die Möglichkeit gegeben Durchführung dieses Gesetzes verbundenen Ver­
werden, innerhalb einer angemessenen Frist eine waltungsarbeiten reichlichst durch die einzuhe­
Anpassung durchzuführen. benden Verwaltungsabgaben und Stempelgebüh-

Abs. 1: Mit dieser Bestimmung wird zum Aus- ren gedeckt erscheinen. 
druck gebracht, daß die erworbenen" Rechte auf Besonders ist darauf hinzuweisen, daß sich 
Grund einer seinerzeit verliehenen Befugnis er- durch dieses Gesetz gegenüber dem Zustande vor 
halten beziehungsweise durch das gegenständliche 1938 eine !bedeutende Verwaltungsvereinfachung 
Bundesgesetz erweitert werden. . und daraus folgend eine Ersparnis an Verwal-

Nach Abs. 2 der übergangsbestimmungen wer- tungsarbeiten und besonders an Verwaltungs-
den die Absolventen der Fachklasse für Archi- kosten ergibt. . 

• 
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